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1111*lili Stadt  Chur

Neue  Gebührenverordnung  zum  Baugesetz

Antrag

1. Die Gebührenverordnung  zum  Baugesetz  (GVB. RB 625)  wird beschlossen.

105521  / 63001

2 Die Massnahme  3100-05  (ALU 1.0)  Gebührenerhöhung  Baubewilligungen  (Antrag  der

Vorberatungskommission  an  den  Gemeinderat)  wird als  erledigt  abgeschrieben

3. Die Massnahmen  3120  G und  3130  G CALLI 2.0),  Anpassung  der  Gebühren  für Baubewd-

ligungsverfahren/Anpassung  der  Gebühren  für Folgeplanverfahren.  beide  vom Gemein-

derat  beschlossen  am  24  Oktober  2013,  werden  als  erledigt  abgeschrieben.

Zusammenfassung

An seiner  Sitzung  vom 24.  Oktober  2013  beauftragte  der  Gemeinderat  den  Stadtrat  im

Rahmen  der  Aufgaben-  und  Leistungsüberprüfung  (ALÜ 2.0),  ihm eine  Vorlage  zur  Anpas-

sung  der  Gebühren  für Baubewilligungsverfahren  zu unterbreiten.  In der  Folge  wurde  die

geltende  Gebührenverordnung  für Baubewilligungsverfahren  vom 24.  Februar  1994  über-

arbeitet.  Neben  der  Erhöhung  der  Gebühr  für die  Behandlung  von Baugesuchen  von 2 '/4 %O

auf  3 %0 des  Gebäudeversicherungswerts  wird neu  eine  obere  Grenze  (Maximum)  für die

Bewilligungsgebühr  festgelegt.  Zudem  werden  neu  auch  die  Gebühren  für die  Behandlung

von  Folgeplanungen  (Areal-  und  Quartierplanverfahren)  und  Entschädigungen  bei Ein-

sprache-  und  Beschwerdeverfahren  in der  Verordnung  geregelt.
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1. Aufgaben-  und  Leistungsüberprüfung  1.0  und  2.0  (ALÜ 1.0/2.0)

Die Erhöhung  der  Baubewilligungsgebühren  wurde  sowohl  im Rahmen  von  ALÜ 1.0  als

auch  ALÜ 2.0  als  Massnahme  vorgeschlagen.  Im Rahmen  der  Behandlung  der  umfas-

senden  Botschaft  zur  ALÜ 2 0 beauftragte  der  Gemeinderat  am  24.  Oktober  2013  den

Stadtrat  unter  anderem,  ihm eine  entsprechende  Vorlage  zu unterbreiten.

2. Rückweisungsantrag  des  Gemeinderats  vom 7. Mai 2015

An seiner  Sitzung  vom 7. Mai 2015  beschloss  der  Gemeinderat  auf  Antrag  von  Oliver

Hohl. die  Botschaft  zurückzuweisen.  Der  Rückweisungsantrag  wurde  hauptsächlich  mit

den  fehlenden  oder  mangelhaften  Grundlagen  begründet.  In der  Gemeinderatsdebatte

wurden  vom Stadtrat  folgende  ergänzende  Auskünfte  verlangt:

Nachweis  des  Gesamtaufwands  der  Stadtverwaltung  im Zusammenhang  mit Bauge-

suchen.

Gegenüberstellung  von Aufwand  und  Ertrag  der  Stadtverwaltung  im Zusammenhang

mit Baugesuchen  in den  letzten  jahren  und  die Bezifferung  des  Kostendeckungs-

grads.

Begründung  für die Höhe  des  Maximalbetrags  von  Fr. 300'000.--  in Art. 1.

Grundlage  der  für die Gebührenberechnung  nach  Art. 1 massgeblichen  Baukosten,

wenn  keine  amtliche  Schätzung  erstellt  wird. Dies  insbesondere  bei abgelehnten  oder

nach  erfolgreicher  Behandlung  zurückgezogenen  Baugesuchen  (Art. 2)

Begründung  für die Höhe  der  Gebühren  für Folgeplanungen  von  Fr. 2.-- pro rr,2 Land-

fläche  (Art. 8)

3. Ergänzende  Auskünfte  und  Präzisierungen  der  Gebührenverordnung

Die Darstellung  des  Gesamtaufwands  der  Stadtverwaltung  im Zusammenhang  mit Bau-

gesuchen  befindet  sich  in der  Aktenauflage.  Der  geschätzte  jährliche  Gesamtaufwand

beträgt  Fr. 1'163'000.--  und  beruht  auf  Angaben  der  im Baubewilligungsverfahren  haupt-

sächlich  involvierten  Abteilungen.
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Eine  Gegenüberstellung  von Aufwand  und  Ertrag  der  Stadtverwaltung  im Zusammen-

hang  mit Baugesuchen  inden  Jahren  2012  bis 2014  (Rechnung)  sowie  2015  und  2016

(Budget)  und  die Bezifferung  des  Kostendeckungsgrads  befindet  sich  ebenfalls  in der  Ak-

tenauflage  Der  Kostendeckungsgrad  beträgt  demnach  für den  erwähnten  Zeitraum  zwi-

schen  29  % und  69%.  Für  das  Budget  des  Jahres  2016  wurde  die Auswirkung  der  vor-

gesehenen  Gebührenerhöhung  von  2 % %0 auf  3 %0  des  Gebäudeversicherungswerts

dargestellt.  Diese  würde  den  Kostendeckungsgrad  von  ca.  39 % auf  ca.  49 % erhöhen

Die Höhe  des  Maximalbetrags  von Fr. 300'000.--  in Art. 1 beruht  auf  der  Berücksichti-

gung  des  Äquivalenzprinzips  ab  Baukosten  von Fr. 100  Mio  Die Bearbeitung  solcher

Baugesuche  kann  sich  über  mehrere  Jahre  erstrecken

Die approximativen  Baukosten  müssen  vom Gesuchstellenden  mit der  Baueingabe  an-

gegeben  werden  (Art. 2 Abs.  2 Ziff 10 der  Ausführungsverordnung  zum  Baugesetz  der

Stadt  Chur.  AV zum  BauG)  Diese  Baukosten  sind  für die  Gebührenberechnung  mass-

gebend,  wenn  keine  amtliche  Schätzung  erstellt  wird. Die Gebührenverordnung  wurde

entsprechend  präzisiert  (Art. 1 lit. b. Behandlung  von Baugesuchen,  GVB).

Bei der  Höhe  der  Behandlungsgebühren  für Folgeplanungen  in Art. 8 der  Gebührenver-

ordnung  handelt  es  sich  um eine  direkte  Übernahme  von  Art. 90 Abs 2 des  Baugeset-

zes.  Die einzelnen  Quartierplanverfahren  unterscheiden  sich  hinsichtlich  Grösse,  Kom-

plexität  und  Dauer  ganz  erheblich.  Eine  Schätzung  des  Gesamtaufwands  der  Stadtver-

waltung  ist mit vetretbarem  Aufwand  nicht  möglich.  Die Gebührenverordnung  wurde  ent-

sprechend  dem  Gesetzestext  mit einer  Bandbreite  für die Berechnung  zwischen  Fr  --.50

und  Fr. 2 -- pro rr,2 Landfläche  angepasst  und  präzisiert  (Art. 8. Gebühren  und  Auslagen

für Folgeplanungen.  GVB)

Art. 11 GVB wurde  hinsichtlich  der  Übergangsbestimmung  angepasst  Demnach  gilt für

die zum  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  der  Verordnung  bereits  hängigen  Verfahren  bisheri-

ges  Recht.

4. Gesetzliche  Grundlagen

Die Verfahrenskosten  bzw  Gebühren  im Baubewilligungsverfahren  und  in weiteren  bau-

polizeilichen  Verfahren  werden  im Raumplanungsgesetz  für den  Kanton  Graubünden

(KRG) und  im Baugesetz  der  Stadt  Chur  (BauG)  geregelt.  Im Einzelnen  gilt es  dazu  foi-

gendes  festzuhalten:

41 Nach  Art. 96  Abs.  1 KRG erheben  die Gemeinden  für ihren  Aufwand  im Baubewilligungs-

verfahren  und  in weiteren  baupolizeilichen  Verfahren  Gebühren  Auslagen  für Leistungen



I"Fll"l
l I~l I Seite  4 von 8

Dritter wie Fachgutachten.  Beratungen  sowie  Grundbuchkosten  sind  der  Gemeinde  zu-
sätzlich  zu  vergüten.  Nach  Art. 96 Abs.  2 KRG ist kostenpflichtig.  wer  den  Aufwand  durch

Gesuche  aller  Art oder  durch  sein  Verhalten  verursacht  hat.  Die sich  aus  der  Behandlung
von  Einsprachen  ergebenden  Kosten  sind  den  Einsprechenden  zu überbinden.  wenn  die
Einsprache  abgewiesen  oder  darauf  nicht  eingetreten  wird  Diesfalls  können  die Einspre-

chenden  ausserdem  zur  Leistung  einer  angemessenen  ausseramtlichen  Entschädigung

an  die Gesuchstellenden  verpflichtet  werden.  Art. 96  Abs.  3 KRG wiederum  schreibt  vor,
dass  die Gemeinden  die Bemessung  und  Erhebung  der  Gebühren  in einer  Gebühren-
verordnung  regeln.

42 Gemäss  Art 90 Abs 1 BauG  erhebt  die Stadt  für ihre Leistungen  im Baubewilligungs-
verfahren  im Verhältnis  zum  Gebäudeversicherungswert  bzw. zu den  Baukosten  Gebüh-
ren.  Die Gebühr  beträgt  gemäss  Gesetz  maximal  3 °Go der  amtlichen  Schätzung  (Neu-

wert).  Wo keine  solche  erfolgt.  dienen  die Baukosten  als  Bemessungsgrundlage  Die mi-

nimale  Gebühr  beträgt  Fr. 200.--  In Art. 90  Abs  2 BauG  wird bestimmt.  dass  die Bear-

beitungsgebühren  für Planungen  (z.B.  amtliche  Quartierplanung)  zwischen  Fr. -- 50 und

Fr. 2.--/m2  Landfläche  betragen  Auslagen  für Leistungen  Dritter wie Fachgutachten,  Be-
ratungen  sowie  Grundbuchkosten  sind  zusätzlich  zu  vergüten  Dasselbe  gilt für (interne)

Leistungen  der  Stadt  im Rahmen  von  Folgeplanungen  (Art. 90 Abs.  3. letzter  Satz,

BauG).  Nach  Art. 90 Abs.  4 BauG  erlässt  der  Gemeinderat  eine  Gebührenverordnung.  in

der  die Bemessung  und  Erhebung  der  Gebühren  zu regeln  ist. Die zurzeit  rechtsgültige
Gebührenverordnung  für Baubewilligungsverfahren  wurde  am  24  Februar  1994  vom

Gemeinderat  beschlossen  und  seither  nicht  angepasst.

5. Erhöhung  der  Gebühr  für Baubewilligungen

Für  die Behandlung  von Baugesuchen  sowie  für die Kontrolle  der  Bauten  werden  aktuell

folgende  Gebühren  erhoben  (vgl. Art  1 der  Gebührenverordnung)

a) Bauten  und  Anlagen,  die  der  Schatzung  durch  die Gebäudeversicherung  unterliegen:
2 1/4  %0  des  Gebäudeversicherungswerts  (Neuwert).  mindestens  aber  Fr. 200.--,

b) Bauten  und  Anlagen.  die nicht  der  Schatzung  durch  die Gebäudeversicherung
unterliegen:  Je  nach  Aufwand  Fr. 200.--  bis Fr. 1'500.--
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Die in Art. 90  Abs.  1 BauG  festgelegte  maximale  Gebühr  von 3 %0 der  amtlichen  Schät-

zung  (Neuwert)  bzw.  der  Baukosten  soll mit der  neuen  Gebührenverordnung  ausge-
schöpft  werden  (Art. 1 E-Gebührenverordnung)  Für  eine  weitere  Erhöhung  lässt  das

Baugesetz  keinen  Spielraum.  Dazu  müsste  dieses  geändert  werden,  was  allenfalls  in Zu-
sammenhang  mit der  vorgesehenen  Umsetzung  der  Interkantonalen  Vereinbarung  über

die  Harmonisierung  der  Baubegriffe  (IVHB) frühestens  im Jahre  2019  in Erwägung  zu

ziehen  ist.  Zudem  wird in der  Gebührenverordnung  eine  obere  Begrenzung  der  Gebüh-
ren  festgelegt.  um der  von  Lehre  und  Rechtsprechung  verlangten  genügenden  Be-

stimmtheit  der  Rechtsnorm  Rechnung  zu tragen.1

6. Bemessung  der  Baubewilligungsgebühren

Baubewilligungsgebühren  haben  wie alle Gebühren  das  Kostendeckungs-  und  das  Aqui-

valenzprinzip  zu beachten.

6.1 Nach  dem  Kostendeckungsprinzip  darf  der  Gesamtertrag  der  Gebühren  die gesamten

Kosten  des  betreffenden  Verwaltungszweigs  nicht  oder  nur  geringfügig  übersteigen.

Nach  Lehre  und  Rechtsprechung  umfasst  ein Verwaltungszweig  die im entsprechenden

Bereich  sachlich  zusammenhängenden  Verwaltungsaufgaben.2  Eine  Verletzung  des

Kostendeckungsprinzips  liegt vor, wenn  der  Gesamtertrag  der  Baubewilligungsgebühren

die  Gesamtkosten,  welcher  der  Stadt  im Zusammenhang  mit dem  Verwaltungszweig

"baupolizeiliche  Tätigkeit"  erwachsen.  wesentlich  übersteigen  würde.3  Das  Kostende-

ckungsprinzip  wird auch  mit den  neu  vorgesehenen,  höheren  Gebühren  nicht  verletzt,
wie dies  mit den  zahlenmässigen  Details  in der  Aktenauflage  zu  dieser  Botschaft  plausi-

bel nachgewiesen  werden  kann  Dabei  ist zu beachten.  dass  beim  massgeblichen  Ge-

samtaufwand  auch  alle  mit einem  Baugesuch  stadtintern  ausgelösten  Aufwendungen

anderer  Dienststellen  zu berücksichtigen  sind.

62 Die Bemessung  der  Gebühr  erfährt  eine  weitere  Konkretisierung  bzw Einschränkung

durch  das  sogenannte  Aquivalenzprinzip,  das  sich  direkt  aus  dem  Grundsatz  der  Ver-

hältnismàssigkeit  ergibt.  Eine  Gebühr,  die  in einem  offensichtlichen  Missverhältnis  zum

objektiven  Wert der  staatlichen  Leistung  steht  und  sich  nicht  in vernünftigen  Grenzen

hält,  verletzt  das  Äquivalenzprinzip  Gemäss  diesem  Prinzip  muss  die Höhe  der  Gebühr

im Einzelfall  in einem  vernünftigen  Verhältnis  zum  Wert  stehen,  den  die staatliche  Leis-

tung  für den  Abgabepflichtigen  hat.  Dieser  Wert bemisst  sich  entweder  nach  dem  Nutzen

BGE 123  Il 248  ff
Häfelin/Müller/Uhlmann,  Allgemeines  Verwaltungsrecht,  6 Aufl., Zürich 2010.  Rz 2637.  mit Hin-
weisen  auf  die  bundesgerichtliche  Rechtsprechung
Vgl PVG 1999  Nr 8, 1988  Nr. 68
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für den  Pflichtigen  oder  nach  dem  Kostenaufwand  der  konkreten  Inanspruchnahme  der

Verwaltung  im Verhältnis  zum  gesamten  Aufwand  des  betreffenden  Verwaltungszweigs

Ein gewisser  Ausgleich  im Hinblick auf  die  wirtschaftliche  Bedeutung  und  das  Interesse

der  Privaten  an  der  Leistung  ist zulässig.4  Zudem  dürfen  für die Berechnung  einer  be-

stimmten  Gebühr  aus  Gründen  der  Verwaltungsökonomie  regelmässig  schematische.  auf
Wahrscheinlichkeit  und  Durchschnittserfahrungen  beruhende  Massstäbe  angelegt  wer-

den  5

Die in der  Stadt  Chur  zu bezahlenden  Gebühren  werden  bei der  weit überwiegenden  An-

zahl  der  Baugesuche  schematisch  nach  der  in der  Verordnung  enthaltenen  Promillevor-

gabe  und  unabhängig  vom konkreten  Aufwand der  mit der  staatlichen  Leistung  verbun-

den  ist, festgelegt  Vorsicht  bei  dieser  Rechtsanwendung  ist erst  dann  geboten,  wenn

sehr  grosse  Bauvorhaben  mit hohen  Baukosten  oder  einem  hohen  Gebäudeversiche-
rungswert  zu beurteilen  sind.  In solchen  (seltenen)  Fällen  darf  nicht  mehr  unbesehen  des

tatsächlich  notwendig  gewordenen  Aufwands  eine  schematische  Gebührenfestlegung

anhand  des  Promillewerts  erfolgen,  da  ansonsten  eventuell  das  Aquivalenzprinzip  ver-

letzt  wird. Das  heisst.  der  Aufwand  der  betroffenen  Dienststellen  muss  möglichst  exakt

ermittelt  werden.  Zudem  verlangt  die  bundesgerichtliche  Rechtsprechung  eine  obere  Be-

grenzung  der  Gebühren.  Mit der  neuen  Gebührenverordnung  wird der  zuletzt  erwähnten
Vorgabe  Rechnung  getragen.  indem  cile maximale  Gebühr  auf  Fr. 300'000.--  festgelegt

wird.6

7. Vergleich  des  Preisüberwachers  2014:  Gebühren  in Chur  am  tiefsten

Gebühren  und  Abgaben  sind  regelmässig  Gegenstand  von Konsumentenbeschwerden

an  den  Preisüberwacher  Leistungen  der  öffentlichen  Hand  sind  ausserdem  oftmals  teu-

rer  als  im Ausland  und  werden  deshalb  als  Mitverursacher  des  Phänomens  "Hoch-

preisinsel  Schweiz"  angegeben  (vgl. z.8  "Der Staat  als  Preistreiber",  NZZ vom 30.  Au-

gust  2014).  Der Preisüberwacher  hat  dies  zum  Anlass  genommen,  das  Thema  Baubewil-

ligungsgebuhren  näher  zu  untersuchen  Ziel des  Vergleichs  war, der  Bevölkerung  der

jeweiligen  Gemeinden  aufzuzeigen.  mit welchen  Gebühren  für das  Baubewilligungsver-

fahren  in etwa  gerechnet  werden  muss.  und  wie die  Höhe  der  Gebühr  im Vergleich  mit

anderen  Gemeinden  eingeordnet  werden  kann

BGE 130  Ill 228  E23
BGE 126  I 180  E 3a/bb  S 188  mit Hinweisen
Vgl Urteil des  Bundesgerichts  2P  286/2006  vom 27 Februar  2007.  E. 4 4, Urteil des  Verwal-
tungsgerichts  des  Kantons  Graubünden  A 06 4 vom 23 Mai 2006  E 4c (Aktenauflage)
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Der Untersuchungsbericht  des  Preisüberwachers  des  Eidgenössischen  Departements  für

Wirtschaft.  Bildung und  Forschung  (WBF) vom November  2014  zeigt  grosse  Unterschie-

de  im Bereich  der  Baubewilligungsgebühren  verglichen  wurden  die  Gebühren  für das

Baubewilligungsverfahren  für zwei Mehrfamilienhäuser  (15 bzw fünf Wohnungen)  sowie

ein Einfamilienhaus  der  30  einwohnerstärksten  Gemeinden.  Dabei  zeigte  sich,  dass  die

teuerste  Gemeinde  bis  zu  zwanzig  Mal mehr  verlangt  als  die  günstigste

Die eigentlichen  Baubewilligungsgebühren  der  Stadt  Chur  für ein Mehrfamilienhaus  mit

15  Wohnungen  liegen  im Vergleich  der  30 Gemeinden  leicht  unter  dem  Mittelwert für ein

Mehrfamilienhaus  mit fünf Wohnungen  und  für ein Einfamilienhaus  liegen  diese  weit un-

ter  dem  Mittelwert. Die Bewilligungsgebühren  inkl. Anschlussgebühren  Abwasser  und

Wasser  sind  für alle untersuchten  Vergleichsobjekte  in Chur  und  Sitten  am  tiefsten.

Daraus  ist zu folgern.  dass  die vorgesehene  Erhöhung  im schweizweiten  Vergleich  als

verhältnismässig  zu bezeichnen  ist.

8. Auswahl  weiterer  Anderungen  in der  Gebührenverordnung

8.1 Die Gebühren  für weitere  amtliche  Tätigkeiten  durch  die zuständigen  Organe  (wie z.B

der  Baukommission)  oder  Kontrollen.  die  nicht  direkt  in Verbindung  mit einem  Baubewilli-

gungsverfahren  stehen.  werden  von  Art. 5 E-Gebührenverordnung  erfasst  Die entspre-

chende  Regelung  findet  sich  in der  gültigen  Verordnung  in Art. 2 "Kontrolle von Fassa-

dengerüsten"  und  in Art. 4 "Mitwirkung der  Baukommission"

82 In der  Gebührenverordnung  wurden  die in Art. 90  Abs.  2 BauG  festgelegten  Bearbei-

tungsgebühren  für Planungen  - wie beispielsweise  für Quartierplanungen  - noch  nicht  er-

fasst.  Diese  Bearbeitungsgebühren  werden  daher  neu  in Art. 8 Abs.  1 E-Gebührenver-

ordnung  festgelegt  Bei den  Gebühren  ist je nach  Bedeutung.  Aufwand  und  Schwierigkeit

eine  abgestufte  Gebührenerhebung  vorgesehen.  wie dies  im Übrigen  bereits  heute  prak-

tiziert wird. In Art. 8 Abs 2 E-Gebührenverordnung  wird Art. 90  Abs.  2 BauG.  letzter  Satz,

umgesetzt.  Danach  darf  die Stadt  auch  interne  Leistungen.  die  sie  im Rahmen  von Foi-

geplanungen  erbringt  und  die über  die  eigentliche  Bearbeitung  hinausgehen.  zusätzlich

in Rechnung  stellen.
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83 Der  ausserordentliche  Aufwand  und  Auslagen  Dritter sind  von den  Gesuchstellenden  wie

bis  anhin  zusätzlich  zu vergüten  (Art 9 E-Gebührenverordnung)

84 Gebühren  und  Entschädigungen  bei Einsprache-  und  Beschwerdeverfahren  sind  in

Art. 10 E-Gebührenverordnung  geregelt  und  richten  sich  nach  der  (zwingenden)  kantona-
len Vorgabe  von Art. 96  Abs.  2 KRG.

Wir ersuchen  Sie.  sehr  geehrter  Herr  Präsident.  sehr  geehrte  Mitglieder  des  Gemeinderates.  dem

Antrag  des  Stadtrates  zuzustimmen.

Chur,  6 Oktober  2015

Namens  des  Stadtrates
t

DefSta~tp?syv  ~/ Der Stadtschreibyf  <

Xlrs Marti 1~Iarkus  Frauenfelder

Anhang
- Neue  Gebührenverordnung  zum  Baugesetz  (GVB. RB 625)
- Synopse  alt - neu

Aktenauflage

- Bericht  des  Eidgenössischen  Departements  für Wirtschaft.  Bildung und  Forschung  WBF Preis-
überwachung  PUE  vom November  2014

- Urteil des  Verwaltungsgerichts  des  Kantons  Graubünden  A 06 4 vom 23.  Mai 2006
- Urteil des  Bundesgerichts  2P.286/2006  vom 27.  Februar  2007
- Gesamtaufwand  Stadtverwaltung  im Zusammenhang  mit Baugesuchen  vom 24 September  2015
- Gegenüberstellung  Aufwand  und  Ertrag  Stadtverwaltung  im Zusammenhang  mit Baugesuchen

vom 25 September  2015



Gebühren,erordnung  zum  Baugesetz  (GVB)

Beschlossen  z oni Gemeinderat  ain ... 2015

1. Baubewilligungs,  erfahren  und  Folgeplanungen

Art. l Behandlung  von liaugesuchen

625

Für  die Behandlung  von Bau!2,esllcllen  durch  die  zuständigen  Organe.  darin
eingeschlossen  die Baukonti-olle  sowie  die Bauabnahme.  werden  folgende  (ie-
bühren  erhoben:
a) Bauten  und  Anlagen.  die  der  anitlichen  Schätzung  unter-

liegen:  3 %0 des  Gebäudeversicherungs,i  ertes  (Neunell)
minimal I  r. 200.-
his maximal Fr. 30()"0()0.-

b) Bauten  ilnd Anlagen.  die nicht  der  amtliche  Schätzunu
unterliegen:  3 %oder  Baukosten  gemäss  Angaben  im
Baueesllch
111  i I l i lll a  1 i-r. 200.-
bis maximal Fr. 30() 00().-

A rt. 2 Ablehnung.  Rückzug
Wird ein Baugesuch  abgelehnt  oder  nach  erfolgter  Behandlilng  zurückge-

zogen.  wird 50 % der  in Art. 1 uenannten  Gebühr  erhoben.

Art. 3 Abgeänderte  Baueesuche

Wird lììr eine  bereits  bewilligte  Baute  ein  abgeändeiles  Bauuesuch  einger-
reicht.  u ird nochmals  bis zu 50 % der  in Ai-t. 1 genannten  Gebühr  erhoben.  im
Minimum lr. 200.-.

Art. 4 Vorläufige Beulleilung

Gebühr  tììr die Behandlung  von Gesuchen  Um LOI-lällfige Beitlleilung:
ie nach  Aufuand  minimal Fi-. 200.-

A rt. 5 Heitere  amtliche  Tätigkeiten

Gebühr  iììr weitere  amtliche  Tätigkeiten:
ie nach  Aufwand  minimal

Ll.2<)16

1·r.  200.-
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Art. 6 Rückvergütung

Gelangt  ein beu  illigtes Baugesuch  nicht zur Ausiìihrung.  eri-olgt keine
Rück,ergütung  der  erhobenen  Gebühren.

Art. 7 Rechtlungsstellung

I)ie Gebühr  wird im Bauhescheid  festgelegt  und  ist 5 ol-erst  aut  Grund  einer
prcn  isorischen  Berechnilng  zu bezahlen.  Die detinitire  Vestsetzung  erfolgt.  so-
bald  die  uniti iche  Schlitzllng  hn#  . die  definitiven  Baukosten  , orliegeti.

Art. 8 Gebühren  und  Auslagen  tììr Folgeplanungen

' Für die Behandlung  von Areal-  ilnd Qilartierplanuncuen  sowie  I.andum-
legungen  etc.  u ird bei  den  Gesucllstellenden  eine  Bearbeitungsgebühr  in der
I löhe  von minimal Fr. -.50 und  maximal  1·r. 2.- pro m I.andtläche  erhoben.
I)ie Gebühr  ist innerhalb  des  testgesetzten  (iehührenralimens  nach  deni  Wert
und  der  Bedeutung  der  staatlichen  Tätigkeit  tìir die gebührenpflichtige  Person.
dein  Zeit- und  .,\rbeitsailt-wand  und  der  notwendigen  Sachkenntnis  zu bemessen,

Auslagen  tììr Konieptarbeiten.  Beratungen  etc.  durch  die Stadt  sind  Zu-
sät/l  ich zu veruiìten.

H. Weiterer  Aufwand

Art. 9 Ausserordentlicher  Autifand  und  Auslauen  I)rittel-

Ausserordentliche  Aufuendungen  (wie Schnurgerüstkontrollen.  Nachkon-
trollen) und  Auslagen  tììr Leistungen  Dritter (wie lachgutachten.  Beratungen.
Cirilndbuchgehühren.  statische  Berechnilngen.  Sondierunuen.  Energienachwei-
se)  werden  den  Gesuchstellenden  nacli Aut* and  separat  in Rechnung  gestellt
hz,\.  sind  von diesen  direkt  /.ll heuleichen.

IH. Ein~pr:ichen  uncl Besclmerden

Art. 1() Gebühren  und  1:ntschädigungen  bei  Einsprache-  und  lìesclmei-de-
rei"thhren

Für die Bearbeitling.  die Ausi-ertigung  und  Zustellitng  ron Einsprache-
und  Beschuerdeentscheiden  sind.  uenn  diese  abgeuiesen  werden  oder  darauf
nicht  einuetreteiì  „ird. folgende  (iebühren  zii erheben:L-

ie nach  Ailliund. aber  minimal Fr. 1"000.-
his maximal Ir. 5 000.-

- Die unterliegende  Partei  kann  /udem  zur Leistung  einer  anuelliessenen
ausserkinìtlichen  Iï,ìtschädiglmg  an  die  ohsiegende  Partei  zerptlichtet  werden.

l.l.2{)16



IV. Schlussbestimmungen

Art. 11 Inkrafttreten,  Aufhebung  bisherigen  Rechts  und  Ubergangsbe-
stimmung

625

Die Gebührenverordnung  tritt auf  den  1. Januar  2016  in Kraft und  ersetzt
diejenige  vom 24.  Februar  1994.  Die Gebührenverordnung  ist nur  auf  neue  Ver-
fahren  anwendbar.  Für  die  zu diesem  Zeitpunkt  bereits  hängigen  Verfahren  gilt
bisheriges  Recht.

1.1.N)16 3



Gebührenverordnung  zum  Baugesetz  (GVB; RB 625)

Synopse

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Gebührenverordnung  zum  Baugesetz,  NEU
(GVB; RB 625)

Behandlung  von Baugesuchen

Für  die Behandlung  von Baugesuchen  durch  d,e  zuständigen  Organe,
dann  eingeschlossen  die Baukontrolle  sowie  die  Bauabnahme,  werden
folgende  Gebühren  erhoben.
a) Bauten  und  Anlagen,  die  der  amtlichen  Schätzung

unterliegen.  3 96  des  Gebäudeversicherungswer-
tes  (Neuwert)
minimal Fr.  200.-
bis  maximal Fr. 300'000.-

b) Bauten  und  Anlagen,  die  nicht  der  amtliche  Schät-
zung  unterliegen:  3 %0  der  Baukosten  gemäss
Angaben  im Baugesuch
minimal Fr.  200-
bis  maximal Fr. 300'000.-

Ablehnung,  Rückzug

Wird ein Baugesuch  abgelehnt  oder  nach  erfolgter  Behandlung  zurück-
gezogen,  wird 50 % der  in Art. 1 genannten  Gebühr  erhoben

Abgeänderte  Baugesuche

Wird für eine  bereits  bewilligte  Baute  ein abgeändertes  Baugesuch
eingereicht,  wird nochmals  bis  zu 50 % der  in Art 1 genannten  Gebühr
erhoben,  im Minimum Fr  200.-

Art. 1

Art. 5

Art. 6

Totalrevision

Gebührenverordnung  für Baubewilligungsverfahren  vom
24.  Februar  1994  (RB 625)

Behandlung  von  Baugesuchen

Für  die Behandlung  von Baugesuchen  gemäss  Art 99 des  Bauge-
setzes  sowie  für die  Kontrolle  der  Bauten  gemäss  Art 112 des  Bau-
gesetzes  werden  folgende  Gebühren  erhoben:
a) Bauten  und  Anlagen,  die  der  Schatzung  durch  die

Gebäudeversicherung  unterliegen  21/4  96 des
Gebäudeversicherungswertes  (Neuwert),
mindestens  aber Fr.  200.-

b) Bauten  und  Anlagen,  die  nicht  der  Schatzung
durch  die  Gebäudeversicherung  unterliegen
Je  nach  Aufwand Fr. 200.-
bis Fr. 1500.-

Ablehnung,  Rückzug

Wird ein  Baugesuch  abgelehnt  oder  nach  erfolgter  Behandlung  zu-
rückgezogen,  wird die Hälfte  der  in Art 1 genannten  Gebühr  erho-
ben

Abgeänderte  Gesuche

Wird für eine  bereits  bewilligte  Baute  ein abgeändertes  Baugesuch
eingereicht,  wird nochmals  die  Hälfte  der  in Art 1 genannten  Gebühr
erhoben
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Gebührenverordnung  zum  Baugesetz  (GVB; RB 625)

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Gebührenverordnung  zum  Baugesetz,  NEU
(GVB; RB 625)

Vorläufige  Beurteilung

Gebühr  für die Behandlung  von Gesuchen  um vorläufige  Beurteilung
je nach  Aufwand  minimal Fr 200  -

Weitere  amtliche  Tätigkeiten

Gebühr  fur weitere  amtliche  Tätigkeiten:
je nach  Aufwand  minimal

Rückvergütung

Fr 200  -

Gelangt  ein  bewilligtes  Baugesuch  nicht  zur  Ausführung,  erfolgt  keine
Rückvergütung  der  erhobenen  Gebühren.

Art. 3

Art. 2

Arl. 4

Art. 7

Totalrevision

Gebührenverordnung  für Baubewilligungsverfahren  vom
24.  Februar  1994  (RB 625)

Vorentscheidgesuche

Gebühr  für die Behandlung  von Vorentscheidgesuchen.
Je  nach  Aufwand Fr  200-
bis Fr. 1500.-

Kontrolle  von  Fassadengerüsten

Gebühr  für die  Kontrolle  von Fassadengerüsten,  sofern  sie  nicht  in
Verbindung  mit einem  Neu-,  An-, Auf- oder  Umbau  stehen  Fr. 150.-.

Mitwirkung der  Baukommission

Muss  ein Baugesuch  von der  städtischen  Baukommission  behandelt
werden  (mit Ausnahme  der  Einspracheverfahren  und  für Bauten  in
der  Altstadt),  erhöhen  sich  vorstehende  Ansätze  um Fr. 150.-.

Rückvergütung

Gelangt  eine  bewilligte  Baute  nicht  zur  Ausfuhrung,  so  erfolgt  keine
Rückvergütung  der  erhobenen  Gebühren.
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Gebührenverordnung  zum  Baugesetz  (GVB; RB 625)

Art. 7

Art. 8

Gebührenverordnung  zum  Baugesetz,  NEU
(GVB; RB 625)

Rechnungsstellung

Die Gebühr  wird im Baubescheid  festgelegt  und  ist vorerst  auf  Grund
einer  provisorischen  Berechnung  zu bezahlen.  Die definitive  Festset-
zung  erfolgt,  sobald  die  amtliche  Schätzung  bzw.  die  definitiven  Bau-
kosten  vorliegen.

Gebühren  für Folgeplanungen

1 Für  die  Behandlung  von Areal-  und  Quartierplanungen  sowie  Landum-
legungen  etc.  wird bei  den  Gesuchstellenden  eine  Bearbeitungsgebühr
in der  Höhe  von minimal Fr. -.50  und  maximal  Fr. 2.- pro  m2 Landflä-
che  erhoben  Die Gebühr  ist innerhalb  des  festgesetzten  Gebühren-
rahmens  nach  dem  Wert  und  der  Bedeutung  der  staatlichen  Tätigkeit
für die  gebührenpflichtige  Person,  dem  Zeit- und  Arbeitsaufwand  und
der  notwendigen  Sachkenntnis  zu bemessen
2 Auslagen  für Konzeptarbeiten,  Beratungen  etc  durch  die  Stadt  sind
zusätzlich  zu vergüten.

Art. 10

Totalrevision

Gebührenverordnung  für Baubewilligungsverfahren  vom
24.  Februar  1994  (RB 625)

Rechnungsstellung

Die Gebühr  wird mit der  Zustellung  des  Baubescheides  in Rechnung
gestellt.  Die auf  dem  Gebäudeversicherungswert  basierende  Gebühr
ist vorerst  auf  Grund  einer  provisorischen  Berechnung  des  Bauamtes
zu bezahlen.  Die definitive  Festsetzung  erfolgt,  sobald  die Schatzung
der  Gebäudeversicherung  vorliegt  Massgebend  ist der  Index  des
Schatzungsdatums.
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Gebührenverordnung  zum  Baugesetz  (GVB; RB 625)

Art. 9

Art.  10

Art. 11

Gebührenverordnung  zum  Baugesetz,  NEU
(GVB; RB 625)

Ausserordentlicher  Aufwand  und  Auslagen  Dritter

Ausserordentliche  Aufwendungen  (wie Schnurgerustkontrollen,  Nach-
kontrollen)  und  Auslagen  für Leistungen  Dritter (w,e  Fachgutachten,
Beratungen,  Grundbuchgebuhren,  stat,sche  Berechnungen,  Sondierun-
gen,  Energienachweise)  werden  den  Gesuchstellenden  nach  Aufwand
separat  in Rechnung  gestellt  bzw  sind  von  diesen  direkt  zu begleichen

Gebühren  und  Entschädigungen  bei  Einsprache-  und  Beschwer-
deverfahren

1 Für  die  Bearbeitung,  die  Ausfertigung  und  Zustellung  von Elnsprache-
und  Beschwerdeentscheiden  sind,  wenn  diese  abgewiesen  werden
oder  darauf  nicht  eingetreten  wird, folgende  Gebühren  zu erheben
je nach  Aufwand,  aber  minimal Fr 1'000  -
bis  maximal Fr. 5'000.-
2 Die unterllegende  Partei  kann  zudem  zur  Leistung  einer  angemesse-
nen  ausseramtlichen  Entschädigung  an  die obsiegende  Partei  verpflich-
tet  werden

Inkrafttreten,  Aufhebung  bisherigen  Rechts  und  Ubergangsbe-
stimmung

Die Gebührenverordnung  tritt aufden  1 Januar  2016  in Kraft und  er-
setzt  diejenige  vom 24 Februar  1994  Die Gebührenverordnung  ist nur
auf  neue  Verfahren  anwendbar  Für  die  zu diesem  Zeitpunkt  bereits
hängigen  Verfahren  gilt bisheriges  Recht.

Art. 8

Art. 9

Art. 11

Totalrevision

Gebührenverordnung  für Baubewilligungsverfahren  vom
24.  Februar  1994  (RB 625)

Schnurgerüst

Nicht inbegriffen  in diesen  Ansätzen  sind  die  Gebühren  für die
Schnurgerüstkontrolle,  die  gesondert  nach  Zeitaufwand  verrechnet
werden.

Aussergewöhnlicher  Aufwand

Aussergewöhnhche  Aufwendungen  und  Auslagen  der  Baupo-
lizeibehörde  (Prüfung  und  Kontrolle  abgeänderter  Pläne,  Nach-
kontrollen,  Gutachten,  statische  Berechnungen,  Sondierungen  usw.)
werden  dem  Gesuchsteller  nach  Zeitaufwand  bzw zu  den  Selbstkos-
ten  verrechnet.

Inkrafttreten

Die Gebührenverordnung  tritt auf  den  1  April 1994  in Kraft und  er-
setzt  diejenige  vom 27 August  1982.  Sie  Istaufalle  bis  zu  diesem
Zeitpunkt  noch  nicht  bewilligten  Baugesuche  anwendbar
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